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Einspeisevergütungen wurden inzwischen in über 60 
Ländern eingeführt, da sie sich als effektives Instrument 
zur Förderung erneuerbarer Energien erwiesen haben.1 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutsch-
land garantiert technologiespezifische Vergütungen für 
die Netzeinspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen. Bis 2020 soll damit ein Anteil an der Strom-
versorgung von mindestens 35 Prozent erreicht werden. 
Gleichzeitig sieht der Nationale Aktionsplan für erneu-
erbare Energie der Bundesregierung vor, bis 2020 Photo-
voltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 52 Gigawatt 
(GW) in Deutschland zu installieren.2 Dies entspricht 
einem jährlichen Ausbau von rund 3,5 GW ab 2011.

Das EEG wurde in Deutschland im Jahr 2000 – als 
Nachfolger des Stromeinspeisungsgesetzes von 1990 – 
eingeführt. Es regelt die Vergütung der Netzeinspeisung 
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Die Ver-
gütung ist nach Energiequellen (Sonnenenergie, Wind-
energie und so weiter) differenziert und garantiert ei-
nen festen Preis für die Stromeinspeisung für einen 
Zeitraum von in der Regel 20 Jahren. Die Höhe der je-
weiligen Vergütungssätze wird durch jährliche Degres-
sionsraten reduziert und alle vier beziehungsweise drei 
Jahre überprüft, um erneuerbare Energien langfristig 
zur Wettbewerbsfähigkeit mit konventionellen Strom-
erzeugungstechnologien zu führen.

Die Förderung der Photovoltaik spielte im Rahmen des 
EEG aufgrund der hohen Kosten von Anfang an eine 
Sonderrolle mit zunächst sehr hohen Vergütungssätzen, 
aber auch mit einer hohen jährlichen Degression.3

1	 REN21 (2011): Renewables 2011 Global Status Report. Paris.

2	 Bundesrepublik Deutschland (August 2010): Nationaler Aktionsplan für 
erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

3	 Die erste Einspeisevergütung für Solarstrom im Jahr 2000 betrug 0,99 
DM/kWh (etwa 51 Cent/kWh) und die jährliche Degression wurde ursprünglich 
auf fünf Prozent festgesetzt. Seit 2004 wurden die Vergütungssätze gemäß 
Systemkapazität und Installationstyp (Dach-, Fassaden- und Freiflächenanlagen) 
zwischen 46 Cent und 62 Cent/kWh festgelegt. Die jährliche Degressionsrate 
für Freiflächenanlagen wurde ab 2006 auf 6,5 Prozent erhöht.

Einspeisevergütungen haben sich als wirksames Instrument zur 
Förderung erneuerbarer Energien erwiesen. Aufgrund der dynami-
schen Preisentwicklung der Photovoltaik wurden wiederholt mehr 
Anlagen installiert, als zunächst als politisches Ziel formuliert 
worden war. Deswegen wurde die Solarstromförderung durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mehrfach angepasst. Auf 
Grundlage der Erfahrungen mit diesen Anpassungen hat das DIW 
Berlin analysiert, wie mit Einspeisevergütungen auch spezifische 
Installationsziele erreicht werden können. Für Photovoltaikanlagen 
bis 30 kW zeigt eine Modellanalyse, dass eine zweimonatliche An-
passung der Vergütungssätze für Neuanlagen in Abhängigkeit vom 
Installationsvolumen eine effektivere Zielerreichung als der bisheri-
ge halbjährliche Mechanismus ermöglicht. 

Zielgerichtete Solarstromförderung 
erfordert häufige und 
flexible Anpassungen
Von Thilo Grau
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Die durchschnittlichen Endkundenpreise für fertig 
installierte Dachanlagen (mit einer Leistung bis 100 
kW) sind innerhalb von fünf Jahren um 57 Prozent 
gefallen, am stärksten in den letzten drei Jahren.4

Dieser Dynamik muss bei der Festlegung geeigneter 
Einspeisevergütungen Rechnung getragen werden: 
Denn liegt die Degressionsrate über dem Innovations-
potenzial der Industrie, können die Einspeisetarife zu 
gering für einen wirtschaftlichen Ausbau der Techno-
logie werden. Wird die Degressionsrate jedoch zu nied-
rig festgelegt, kommt es zu Überförderungen, der Aus-
bau nimmt so schnell zu, dass er höhere Gesamtkosten 
für die Stromverbraucher verursacht.

Solarstromvergütungen mussten häufig 
angepasst werden

Als Reaktion auf die unerwartet starken Preissenkun-
gen wurden die Vergütungssätze für Solarstrom seit 
2008 mit mehreren Gesetzesinitiativen kurzfristig an-
gepasst.

Revision 1: EEG 2009

Das EEG wurde im Oktober 2008 planmäßig novel-
liert. Mit diesem EEG 2009 wurde ein „atmender De-
ckel“ für neue Solarstromanlagen eingeführt (jährli-
cher Zielkorridor 2009: 1 bis 1,5 GW), um die Vergü-
tungssätze an den jährlichen Ausbau anzupassen. Die 
jährliche Basisdegression wurde für Dachanlagen bis 
100 kW auf acht Prozent und für andere Anlagen auf 
zehn Prozent erhöht. Zusätzlich sollte die Degression 
bei Über- beziehungsweise Unterschreitung des Ziel-
korridors um ein Prozent erhöht beziehungsweise ge-
senkt werden.

Die starke Senkung der Systempreise für Photovoltaik-
anlagen um 26 Prozent im Jahr 2009 hat zu einem Aus-
bau um insgesamt 3,8 GW geführt. Es wurde deutlich, 
dass die f lexible Anpassung der Degression zu schwach 
war. Weiterhin hat sich gezeigt, dass ein jährlicher An-
passungsmechanismus zu einem beträchtlichen End-
spurt zum Jahresende führen kann.

Revision 2: Änderung des EEG vom August 2010

Aufgrund des starken Zubaus Ende 2009 wurden im 
Jahr 2010 zusätzliche Reduktionen der Vergütungssät-
ze um acht bis 13 Prozent zum 1. Juli beziehungsweise 
um drei Prozent zum 1. Oktober implementiert. Diese 

4	 Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (BSW-Solar) (2012): Statistische Zahlen 
der deutschen Solarstrombranche (Photovoltaik) 2012. Vgl. auch Abbildung 1 
in Diekmann, J., Kemfert, C. und Neuhoff, K.: "Solarföderung: Drastische 
Einschnitte nicht sinnvoll", DIW-Wochenbericht 12/2012 (in diesem Heft)

Unerwartet starke Preissenkungen stellen 
Politik vor neue Herausforderung

Der geplante jährliche Ausbau der Photovoltaik wur-
de in den letzten Jahren stets übertroffen, sodass sich 
Deutschland zum größten Photovoltaikmarkt der Welt 
entwickelt hat (mit 44 Prozent der weltweit bis 2010 in-
stallierten Leistung). Dies stellt eine Herausforderung 
dar, da die höhere Solarstromerzeugung über die EEG-
Umlage die Stromkosten der Stromverbraucher erhöht. 
Daher wurde im EEG 2009 ein automatischer Anpas-
sungsmechanismus auf Basis von Installationskorrido-
ren eingeführt, um die Vergütungssätze für Solarstrom 
an das Ausbautempo anzupassen. Die Vergütungsre-
gelungen wurden darüber hinaus 2010 und 2011 an-
gepasst. Dennoch wurde der geplante Ausbau im Jahr 
2011 mit etwa 7,5 GW erneut erheblich überschritten 
(Abbildung 1).

Der Grund für den unerwartet starken Ausbau ist, dass 
die Systempreise für Photovoltaikanlagen schneller als 
erwartet gefallen sind. Eine große Herausforderung 
bei der Gestaltung des EEG besteht folglich darin, die 
Einspeisevergütungen für Photovoltaik derart anzu-
passen, dass der geplante jährliche Zubau eingehalten 
wird. Außerdem sollen Überförderungen und kurzfris-
tige Marktschwankungen aufgrund von Vorzieheffek-
ten vermieden werden.

Abbildung 1

Jährliche Installationen von Photovoltaikanlagen in Deutschland 
2000 bis 2011 und Ziele bis 2020
In GW
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Quellen: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Zeitreihen zur Entwicklung 
der erneuerbaren Energien in Deutschland. 2011; Bundesrepublik Deutschland: Nationaler Aktionsplan für 
erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen. August 2010; Bundesnetzagentur 2012 (Schätzung für 2011).

© DIW Berlin 2012

Der geplante jährliche Zubau von Photovoltaikanlagen wurde im Jahr 2011 erneut erheblich 
übertroffen.
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te8 zur Förderung von Solarstrom geeinigt, die unter 
anderem eine kurzfristige Einmalabsenkung der Ver-
gütungssätze, eine monatliche Degression und ein so-
genanntes Marktintegrationsmodell umfassen. Ein Ge-
setzentwurf der Koalitionsfraktionen wird derzeit im 
Bundestag beraten.9 

Der Markt reagiert stark auf Änderungen 
der Vergütungssätze und Systempreise

Um das Monitoring der Marktentwicklung zu verbes-
sern, müssen neue Photovoltaikanlagen seit Januar 
2009 bei der Bundesnetzagentur registriert werden. 
Obwohl die einzelnen Anpassungen der EEG-Vergü-
tung für Neuanlagen sehr unterschiedlich ausgefallen 
sind, hat der Markt in allen Fällen ähnlich reagiert. In 
den Wochen vor einer Reduktion der Vergütungssätze 
stiegen die Installationen immer an, da die Anlagenbe-
treiber noch von den höheren Vergütungen profitieren 
wollten (Abbildung 2).

Diese charakteristischen Nachfragespitzen können in 
allen relevanten Größenkategorien beobachtet werden 
(Abbildung 3). Allerdings variiert die Stärke der Markt-
reaktionen zwischen diesen Kategorien. Vergleicht man 
das Ausbauvolumen von Klein- und Großanlagen in 
der letzten Woche vor einer Vergütungsreduktion mit 
den kumulativen Installationen innerhalb der gesam-
ten Periode gleicher Vergütungssätze, stellt man fest, 
dass Großprojekte stärker auf Veränderung der Vergü-
tungssätze reagieren.

Mit einem einfachen Modell (siehe Kasten) kann die 
Dynamik auf den Photovoltaikmärkten abgebildet wer-
den. Es zeigt sich eine enge Übereinstimmung der be-
obachteten und simulierten wöchentlichen Installati-
onszahlen am Beispiel der Kategorie Kleinanlagen bis 
30 kW (Abbildung 4).

Das Modell bestätigt, dass der Photovoltaikausbau sehr 
schnell auf fallende Systempreise und Änderungen der 
Vergütungssätze reagiert. Dies gilt insbesondere für 
Kleinanlagen, die eine Planungs- und Bauzeit von durch-
schnittlich sechs Wochen haben. Die erhöhte Profitabi-
lität erklärt den unerwartet starken Ausbau.

Die oft diskutierten Nachfragespitzen entstehen, weil 
vor einer Vergütungsanpassung diejenigen Projekte vor-
zeitig fertiggestellt werden, die andernfalls in wenigen 
Wochen nach der Anpassung fertig gestellt würden. 

8	 Bundeswirtschaftsministerium/Bundesumweltministerium (2012): 
Ergebnispapier EU-Effizienzrichtlinie und Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
23.2.2012.

9	 Zur Diskussion der vorgesehenen EEG-Änderungen vgl. Diekmann, J., 
Kemfert, C., Neuhoff, K. (2012), a.a.O. 

kurzfristigen Reaktionen hatten sich bei den politischen 
Verhandlungen um mehrere Monate verzögert.

Es wurde ein neues Degressionssystem mit einem Korri-
dor für das jährliche Wachstum von 2,5 bis 3,5 GW fest-
gelegt. Die Degressionsrate von neun Prozent sollte in 
Abhängigkeit vom Ausbauvolumen um bis zu vier Pro-
zent erhöht werden. Nach dem starken Ausbau 2010 von 
7,4 GW sanken die Vergütungssätze dementsprechend 
zum 1. Januar 2011 um 13 Prozent.

Revision 3: Änderung des EEG vom April 2011

Mit der Änderung des EEG vom April 2011 wurde ein 
Mechanismus eingeführt, der in Abhängigkeit vom 
Ausbautempo folgende halbjährliche Anpassungen vor-
sah:5

zum 1. Juli 2011 um bis zu 15 Prozent.•	 6

zum 1. Januar 2012 zusätzlich zur Basisdegression •	
von neun Prozent eine weitere Anpassung zwischen 
–7,5 Prozent und 15 Prozent. 7

Der 2011 eingeführte neue Mechanismus bewirkte aller-
dings keine Degressionen im Juli und September 2011 
(da weniger als 875 MW im Zeitraum März bis Mai 2011 
installiert wurden) und eine 15-prozentige Degression 
im Januar 2012 (da 5,2 GW zwischen Oktober 2010 und 
September 2011 installiert wurden).

Revision 4: EEG 2012

Nach dem im Juni 2011 vom Bundestag beschlossenen 
EEG 2012 wird die bisherige Degressionsregelung für 
Solarstrom fortgeführt. Nach der Senkung um 15 Pro-
zent zum 1. Januar 2012 ergäbe sich danach im Juli 2012 
eine weitere Senkung um bis zu 15 Prozent. 

Revision 5: Aktueller Gesetzentwurf

Laut Bundesnetzagentur wurde im Dezember 2011 
ein neuer monatlicher Ausbaurekord von drei GW in 
Deutschland erreicht, sodass sich für 2011 ein Zuwachs 
um 7,5 GW ergab. Dieser starke Ausbau hat die Forde-
rungen nach weiteren Anpassungen der Vergütung ver-
stärkt. Am 23. Februar 2012 haben sich der Bundesum-
welt- und der Bundeswirtschaftsminister auf Eckpunk-

5	 Im Jahr 2011 gab es verschiedene Ideen für neue Anpassungsmechanis-
men der Solarstromförderung von mehreren Parteien, allerdings wurde keine 
Studie zur Unterstützung der Auswahl erstellt.

6	 Für Freiflächenanlagen zum 1. September 2011. 

7	 Die mögliche jährliche Degressionsrate könnte also zwischen 1,5 Prozent 
und 24 Prozent liegen. Bei der Bestimmung der neuen Degressionsrate zum 
1. Januar 2012 würde die vorgezogene „zwischenzeitliche“ Degression vom 
1 Juli 2011 entsprechend berücksichtigt werden.
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Die Mehrheit der Anlagen wird bereits in den Wochen 
vor einer Nachfragespitze neu installiert – die Installa-
tionen steigen schon mehr als einen Monat im Voraus 
deutlich an.

Häufigkeit und Flexibilität der 
Vergütungsanpassungen entscheiden  
über Entwicklung der Photovoltaik

Während der Diskussionen im Jahr 2011 wurden von 
politischen Parteien alternative Optionen für die Aus-
gestaltung der Anpassungsmechanismen vorgeschla-
gen. Mit dem vorgestellten Modell wurden zwei Vor-
schläge und die 2011 gültige Regelung näher analy-
siert (Abbildung 5): 

Grünes Design: Im Februar 2011 wurde das folgende 
Design für die Solarvergütung von den Grünen vorge-
schlagen: Aufteilung der vorgezogenen marktabhängi-
gen Vergütungsabsenkung im Jahr 2011 auf vier Ter-
mine (statt einmal 15 Prozent viermal bis zu 3,75 Pro-
zent Absenkung zum 1. Mai, 1. Juli, 1. September und 
1. November) auf Basis des Ausbaus in zwei Vormona-
ten (zum Beispiel Februar und März für die Absenkung 
zum 1. Mai) und Übertragung nicht erfolgter Absen-
kungen auf Folgetermine.

Rotes Design: Im Dezember 2010 hat die SPD das fol-
gende Design für die Solarvergütung vorgeschlagen: 
Absenkung alle drei Monate ab April 2011 um 4,5 oder 
vier Prozent. Die folgende Analyse bezieht sich dabei 
auf Absenkungen um vier Prozent.

Schwarzes Design: Zum Vergleich der grünen und ro-
ten Designs wird der seit 2011 gültige Anpassungsme-
chanismus im Folgenden als „schwarzes Design“ be-
zeichnet. 

Während das rote Design feste Absenkungen um je-
weils vier Prozent beinhaltet, sind die Reduktionen im 
schwarzen und grünen Design abhängig vom Ausbau 
in vorherigen Monaten. Vergleichbar mit der ausgeblie-
benen Degression zum Juli 2011 im schwarzen Design 
resultiert im grünen Design keine Degression zum Mai 
und Juli 2011, da in den jeweiligen Anrechnungszeit-
räumen auf das Jahr umgerechnet weniger als 3,5 GW 
Solaranlagen installiert wurden. Im grünen Design er-
gibt die Simulation Degressionsraten zum September 
2011, November 2011 und Januar 2012 von 6,75 Prozent, 
8,25 Prozent und 0,65 Prozent.

Allerdings ist die künftige Preisentwicklung zum Zeit-
punkt der Entscheidungen über den Anpassungsmecha-
nismus nicht bekannt. Daher müssen die Designs unter 
verschiedenen Szenarien getestet werden. Die Entwick-

Abbildung 3

Wöchentliche Installationen von Photovoltaikanlagen nach 
Größenkategorien, Januar 2009 bis Mai 2011
In MW
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© DIW Berlin 2012

Großprojekte reagieren stärker auf Vergütungsanpassungen.

Abbildung 2

Einspeisevergütungen für Solarstrom und wöchentliche neu 
installierte Leistung von Photovoltaikanlagen in Deutschland, Januar 
2009 bis Mai 2011
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© DIW Berlin 2012

Vor Vergütungsanpassungen stiegen die Installationen von Photovoltaikanlagen immer steil an.
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den Szenarien 1 und 3 höhere Degressionsraten im No-
vember 2011 als in Szenario 2. Das rote Design führt zu 
den geringsten Vergütungssätzen im Jahr 2012 (24,41 
Cent/kWh für Anlagen bis 30 kW).

Für den seit 2011 gültigen Anpassungsmechanismus 
(schwarzes Design) simuliert das Modell in Szenario 1 
für 2011 einen Ausbau kleiner Anlagen (bis 30 kW) um 
2,5 GW. Unter der Annahme, dass diese Anlagenkate-
gorie (wie 2010) einen Marktanteil von 35 Prozent hat, 
würde dies einem Gesamtausbau um sieben GW im 
Jahr 2011 entsprechen. Dies ähnelt dem tatsächlichen 
Ausbau um 7,5 GW für 2011. 

Das schwarze Design ist im Rahmen der Preisszenarien 
hinsichtlich eines jährlichen Ausbauziels von 3,5 GW 
am wenigsten treffsicher. Unter den gegebenen An-
nahmen übersteigt der Ausbau das Ziel um +71 Pro-
zent (Szenario 2) bis +115 Prozent (Szenario 3). Im Ver-
gleich hierzu führt das grüne Design zu geringeren 
Zielabweichungen von +12 Prozent bis +50 Prozent. In 
diesem Szenarienrahmen ist das rote Design am treff-
sichersten. Die Zielabweichung liegt zwischen –26 Pro-
zent (Szenario 2) und +17 Prozent (Szenario 3). Da das 
rote Design konstante Vergütungsreduktionen beinhal-
tet, kann der Zielkorridor für den Ausbau jedoch nur 
dann erreicht werden, wenn die Systempreise um etwa 
15 Prozent jährlich fallen. Folglich stellt sich bei solch 
einer starren Designvariante die Herausforderung, die 

lung der Systempreise ist schwierig vorherzusehen, weil 
der globale Photovoltaikmarkt sehr dynamisch ist. 

Für die Systempreise in Deutschland ab Juni 2011 sind 
in den Modellrechnungen folgende Szenarien berück-
sichtigt worden:

Szenario 1:•	  Im Referenzszenario werden die tatsäch-
lichen Systempreise im dritten und vierten Quartal 
verwendet (nach Angaben des Bundesverbandes So-
larwirtschaft). 
Szenario 2:•	  Der Preis sinkt ab Juni 2011 kontinuier-
lich um jährlich 17 Prozent (Durchschnitt während 
der letzten drei Jahre). 
Szenario 3:•	  Der Preis sinkt ab Juni 2011 um zehn Pro-
zent pro Quartal (maximaler Preisrückgang während 
eines Quartals von 2009 bis Mitte 2011).

Das schwarze Design führt in allen Preisszenarien zu 
einer 15-prozentigen Reduktion der Vergütungssätze 
zum Januar 2012. Für das grüne Design resultieren in 

Abbildung 4

Entwicklung tatsächlicher und modellbasierter wöchentlicher 
Neuinstallationen von kleinen Photovoltaikanlagen (bis 30 kW)
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Ein einfaches Modell ermöglicht die Simulation der Entwicklung von Neuinstallationen.
Kasten 

Simulationsmodell des Photovoltaikausbaus

Die Auswirkungen einer Vergütungsregelung auf den 

Ausbau der Photovoltaik kann mit einem einfachen analy-

tischen Modell simuliert werden.1 Das Modell berücksich-

tigt dabei nur drei Faktoren, die sich auf die Installations-

volumina auswirken:

Das Installationsvolumen steigt linear mit der Ren-•	

tabilität der Projekte, die im Wesentlichen von den 

Vergütungssätzen und den Systempreisen abhängt.

Bei gegebener Rentabilität vergrößerte sich das wö-•	

chentliche Installationsvolumen in den vergangenen 

Jahren.

Vor einer Vergütungsreduktion werden Projekte schnel-•	

ler implementiert, damit sie sich noch für die höheren 

Einspeisetarife qualifizieren.

Mit dem Modell sind speziell die Auswirkungen bei Klein-

anlagen bis 30 kW untersucht worden, die an der Leistung 

in Deutschland 2009 und 2010 Anteile von 44 Prozent 

und 35 Prozent hatten.2

1	 Zur detaillierten Modellstruktur und zur Wahl der Parameter vgl. 
Grau, T. (2012): Responsive Adjustment of Feed-in Tariffs to Dynamic 
PV Technology Development. Discussion Papers 1189. DIW Berlin.

2	 Für die Modellrechnungen ab 2011 werden diese Anlagen als 
repräsentative Kategorie betrachtet und ihr Marktanteil von 2010 als 
konstant für die Zukunft angenommen.
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zugenommen – insbesondere vor den jeweiligen An-
passungsterminen.

Dieses charakteristische Marktverhalten kann auf Ba-
sis einfacher Faktoren simuliert werden. Das hier ent-
wickelte Modell erlaubt die Simulation der Entwicklung 
der Photovoltaikkapazitäten und der Vergütungssätze 
auf Basis beobachteter Systempreise. Mit dem Modell 
sind verschiedene Anpassungsoptionen für die Vergü-
tung von Solarstrom in unterschiedlichen Preisszena-
rien analysiert worden.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Rentabilität 
von Photovoltaikanlagen entscheidend von den System-
preisen und den Vergütungssätzen abhängt. Aufgrund 
der relativ kurzen Planungs- und Bauzeiten bei Klein-
anlagen schlägt sich eine erhöhte Rentabilität schnell 
in höheren Installationszahlen nieder. Wenn die Vergü-
tungssätze nur in längeren Abständen angepasst wer-
den, kommt es außerdem vor den Änderungstermi-
nen zu starken Vorzieheffekten. Projekte werden dann 
schneller durchgeführt, damit die Betreiber noch von 
den höheren Vergütungssätzen profitieren können. 

Wenn ein Zielpfad für den Ausbau der Photovoltaik vor-
gegeben wird, können die Vergütungssätze in Abhän-
gigkeit von der Ausbaugeschwindigkeit gesteuert wer-
den. Da Prognosen der Systempreise sehr unsicher sind, 
ist ein starrer Mechanismus zur Vergütungsanpassung 
mit Risiken verbunden. Das vor einigen Jahren im EEG 
eingeführte System eines „atmenden Deckels“ für die 
Degression der Solarstromvergütung ist grundsätzlich 
geeignet, Überförderungen entgegenzuwirken und den 
Ausbau zu stabilisieren, sofern die vorgesehenen Vergü-
tungsanpassungen in Abhängigkeit vom tatsächlichen 
Ausbau richtig dosiert sind. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Photovol-
taikmarktes ist darüber hinaus die Anpassungshäufig-
keit wichtig. Nach den Simulationsrechnungen für 2011 
hätte ein ausbauabhängiges Degressionsmodell mit ei-
ner zweimonatlichen Anpassung die Ziele besser erfüllt 
als der gültige halbjährliche Anpassungsmechanismus. 
Auch eine monatliche Anpassung in Abhängigkeit vom 
Ausbau in bestimmten Vormonaten wäre möglich.

Entwicklung der Anlagenpreise für die Zukunft realis-
tisch vorherzusehen.

Fazit

Angesichts sinkender Preise für Photovoltaikanlagen 
gab es in den vergangenen Jahren mehrere Anpassun-
gen der Solarstromvergütungen – sowohl innerhalb des 
vorgesehenen Mechanismus als auch durch Änderun-
gen des EEG. Dennoch hat der Ausbau immer wieder 

Abbildung 5

Einspeisevergütungen und wöchentliche Installationen von 
Photovoltaikanlagen bis 30 kW
Anpassungsvarianten in Szenario 1
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Quelle: Modellrechnung des DIW Berlin.
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Mit dem Modell lassen sich verschiedene Anpassungsvorschläge für die Einspeisevergütung 
miteinander vergleichen und bewerten.

Thilo Grau ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Klimapolitik des 
DIW Berlin | tgrau@diw.de
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